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Zusammenfassung 
I Ein gesundes Meeresökosystem ist von entscheidender Bedeutung für die 
biologische Vielfalt, die Fischbestände und die Bindung von CO2-Emissionen. Die 
Meeresverschmutzung durch menschliche Tätigkeiten ist nach wie vor ein großes 
Problem für die Meeresgewässer der Europäischen Union (EU). Im 
8. Umweltaktionsprogramm der EU, das 2022 in Kraft trat, wurde ein 
Null-Schadstoff-Ziel für Wasser bis 2030 festgelegt. 

II Der Schwerpunkt dieses Berichts liegt auf der Verschmutzung durch Schiffe, bei der 
es sich um eine der Hauptquellen der Verschmutzung von Meerwasser handelt. 
Auf globaler Ebene haben die Vereinten Nationen im Rahmen der Internationalen 
Seeschifffahrtsorganisation Übereinkommen über die Sicherheit von Schiffen und die 
Verhütung von Verschmutzungen ausgearbeitet. Die EU hat Vorschriften erlassen, mit 
denen dieselben Ziele verfolgt werden. Im Zeitraum 2014–2023 wurden Projekte zur 
Bekämpfung der Meeresverschmutzung durch Schiffe mit über 216 Millionen Euro 
finanziert. Die Projekte dienten hauptsächlich der Verbesserung der 
Hafenauffangeinrichtungen für Abfall, aber auch der Sammlung von Fangnetzen und 
der Forschung. 

III Der Hof führte diese Prüfung aufgrund des Interesses der Öffentlichkeit und der 
Interessenträger an der Problematik der Verschmutzung der Meere der EU durch, um 
einen Beitrag zur erwarteten Überarbeitung der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie und 
zur Verbesserung der Kontrollen und Daten zu leisten, die die Meeresverschmutzung 
in der EU betreffen. Der Hof untersuchte, ob die EU-Maßnahmen zur Bekämpfung der 
Meeresverschmutzung durch Schiffe gut konzipiert, umgesetzt, durchgesetzt und 
überwacht wurden. Die Prüfung des Hofes bezog sich auf den Zeitraum von Januar 
2014 bis September 2024. 

IV Insgesamt gelangt der Hof zu dem Schluss, dass sich die EU-Vorschriften zur 
Bekämpfung der Meeresverschmutzung durch Schiffe verbessert haben, die 
Umsetzung und Durchsetzung jedoch Schwachstellen aufwiesen und die Daten nicht 
ausreichten, um die Ergebnisse zu messen. 
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V Der Hof stellte fest, dass internationale Vorschriften in das EU-Recht übertragen 
wurden und die Kommission Maßnahmen ergreift, um Lücken in Bezug auf 
Verschmutzungsrisiken zu schließen. Die Europäische Agentur für die Sicherheit des 
Seeverkehrs hat den Mitgliedstaaten nützliche Instrumente zur Bekämpfung der 
Meeresverschmutzung durch Schiffe an die Hand gegeben, doch haben die 
Mitgliedstaaten deren volles Potenzial nicht ausgeschöpft. Die Analyse des Hofes zeigt 
auch, dass die Umsetzung und die Durchsetzung der EU-Vorschriften zur Kontrolle und 
Vermeidung von Umweltverschmutzung durch Schiffe nach wie vor Mängel aufweisen. 
Die Mitgliedstaaten haben ihre verbindlichen prozentualen Zielvorgaben für 
Schiffsüberprüfungen oft nicht erreicht. Zusammengenommen mindern diese 
Schwachstellen die Wirksamkeit der Maßnahmen zur Bekämpfung der Verschmutzung.  

VI Weder die Kommission noch die vom Hof besuchten Mitgliedstaaten konnten 
genau angeben, welche EU-Mittel zur Bekämpfung der Meeresverschmutzung 
verwendet wurden. Sie hatten weder einen Überblick über die erzielten Ergebnisse 
noch darüber, wie sie in größerem Maßstab genutzt werden könnten. Gleichzeitig 
ergab die Prüfung des Hofes, dass der Rahmen für die Meeresstrategie der EU 
hinsichtlich der Überwachung der Meeresverschmutzung durch Schiffe nur begrenzte 
Möglichkeiten bietet, insbesondere, wenn Meeresverschmutzung und Abfall zur Quelle 
zurückverfolgt werden sollen. 

VII Der Hof empfiehlt der Kommission, 

o die Überwachung und Wirksamkeit der Instrumente, die der Warnung vor 
Verschmutzungen dienen, zu verbessern; 

o die Überwachung der den Mitgliedstaaten vorgeschriebenen Kontrollen zu 
verstärken; 

o Probleme beim Ausbau EU-finanzierter Projekte weiterzuverfolgen; 

o die Berichterstattung und Überwachung im Hinblick auf den Umweltzustand von 
Meeresgewässern zu verbessern.  
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Einleitung 

Verschmutzung der Meere in der EU durch Schiffe 

01 Ein gesundes Meeresökosystem ist von entscheidender Bedeutung für die 
biologische Vielfalt, die Fischbestände und die Bindung von CO2-Emissionen. Die 
Meeresverschmutzung durch menschliche Tätigkeiten ist nach wie vor ein großes 
Problem für die Meeresgewässer der EU. 

02 Im Jahr 2008 verabschiedete die EU die Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie mit 
dem Ziel, bis 2020 einen "guten Umweltzustand" der Meere in der EU zu erreichen 
oder zu erhalten. Im 8. Umweltaktionsprogramm der EU, das 2022 in Kraft trat, wurde 
ein Null-Schadstoff-Ziel für Wasser bis 2030 festgelegt. Auf internationaler Ebene setzt 
sich die EU für das Nachhaltigkeitsziel 14.1 der Vereinten Nationen ein, das darauf 
abzielt, alle Arten der Meeresverschmutzung bis 2025 zu verhüten und erheblich zu 
verringern. 

03 Die EU überwacht die Qualität des Meerwassers, indem sie den Zustand 
der Meeresumwelt anhand von elf Indikatoren (den "Deskriptoren" gemäß der 
Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie) bewertet. In einem 2019 veröffentlichten Bericht 
stellte die Europäische Umweltagentur (EUA) fest, dass es sich bei 80 % der 
EU-Meeresgewässer um schadstofftechnisch problematische Gebiete handelte 
(siehe Abbildung 1) und dass rund 75 % durch Abfälle verunreinigt waren 
(siehe Abbildung 2). Der Hof hat eine Reihe von Berichten über die Verschmutzung aus 
Quellen an Land veröffentlicht (siehe Anhang I). Der Schwerpunkt des vorliegenden 
Berichts liegt auf der Meeresverschmutzung durch Schiffe. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0056
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32022D0591
https://www.un.org/sustainabledevelopment/oceans/
https://www.eea.europa.eu/publications/marine-messages-2/at_download/file
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Abbildung 1 – Verschmutzung der Meere Europas 

 
© EUA, Contamination of Europe's seas, veröffentlicht 2019 mit Daten, die in erster Linie aus den Jahren 
2008–2017 stammen, aber auch unter Verwendung älterer Daten. Eingesehen am 21. November 2024 
(Karte vom Europäischen Rechnungshof geändert).  
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Abbildung 2 – Abfälle in europäischen Meeren 

 
© EUA, Assessment of marine litter in all four regional seas, 2010–2021, veröffentlicht 2023. Eingesehen 
am 21. November 2024 (Karte vom Europäischen Rechnungshof geändert).  
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04 Schiffe wie beispielsweise Frachtschiffe, Kreuzfahrtschiffe, Passagierfähren und 
Fischereifahrzeuge, Sportboote und andere verschmutzen die Meere in erheblichem 
Maß. Wie aus Abbildung 3 hervorgeht, verursachen Schiffe auch Abfälle im Meer, 
einschließlich Kunststoffabfällen und zurückgelassenen, verlorenen oder entsorgten 
Fanggeräts. Sie können die Meere auch mit Schadstoffen wie Öl, organischen 
Verbindungen, Schwermetallen und gefährlichen Stoffen verunreinigen, die aus 
folgenden Quellen stammen: 

o unbeabsichtigtes Auslaufen, betriebsbedingte Einleitungen (z. B. aus Bilgen, 
Stevenrohren und der Tankreinigung); 

o Einleitung von Abwasser und Grauwasser (aus Waschbecken, Duschen und 
Waschmaschinen); 

o Austritt giftiger Verbindungen aus Anstrichen für Bewuchsschutz (Beschichtungen 
des Schiffsrumpfes, die verhindern, dass sich Meereslebewesen ansammeln); 

o Freisetzung schädlicher Stoffe beim Abwracken von Schiffen, beim Verlust von 
Schiffscontainern, durch Schiffswracks und versenkte Munition; 

o Einleitung von verunreinigtem Wasser und Rückständen aus Abgaswäschern 
("Scrubbern"). 
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Abbildung 3 – Teilsysteme von Schiffen, die Meeresverschmutzung 
verursachen 

 
Quelle: Europäischer Rechnungshof. 

05 Die EU und ihre Mitgliedstaaten, von denen 22 Küsten haben, gehen auf 
verschiedene Weise gegen Meeresverschmutzung durch Schiffe vor: 

o durch Einhaltung internationaler Vorschriften und Annahme von EU- und 
nationalen Rechtsvorschriften; 

o durch Überwachung und Meldung illegaler Einleitungen;  

o durch Überprüfung von Schiffen, um sicherzustellen, dass sie den Vorschriften 
entsprechen, und Verhängung von Sanktionen bei Nichteinhaltung; 

o durch EU-finanzierte Projekte zur Verbesserung der Qualität des Meerwassers; 

o durch Bewertung des Umweltzustands von Meeresgewässern und regelmäßige 
Berichterstattung über die Ergebnisse. 
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Rechtsrahmen 

06 Das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen bildet den Rechtsrahmen 
für alle Tätigkeiten in den Meeren und Ozeanen. Es umfasst Bestimmungen zur 
Verhütung, Verringerung und Überwachung der Verschmutzung der Meeresumwelt 
ungeachtet ihrer Ursache, einschließlich Schiffen. 

07 Die Internationale Seeschifffahrtsorganisation (International Maritime 
Organization, IMO) ist die Organisation der Vereinten Nationen für die Sicherheit und 
Gefahrenabwehr im Seeverkehr sowie die Verhütung der Meeres- und 
Luftverschmutzung durch Schiffe. In dieser Funktion hat die IMO das Internationale 
Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe (MARPOL) 
ausgearbeitet. Das MARPOL-Übereinkommen enthält in gesonderten Anlagen 
Vorschriften, in denen festgelegt ist, welche Art und Menge von Schadstoffen ein Schiff 
auf See entsorgen darf und was eine illegale Einleitung ist. Sonstige 
IMO-Übereinkommen befassen sich mit spezifischen Aspekten der Verschmutzung 
durch Schiffe, z. B. durch das Einbringen von Abfällen in das Meer (einschließlich 
Munition), Anstriche für Bewuchsschutz, Schiffswracks und Schiffsrecycling 
(siehe Anhang II). 

08 Die EU-Rechtsvorschriften zielen darauf ab, die Meeresumwelt vor der 
Verschmutzung durch Schiffe zu schützen. Sie umfassen mehrere Richtlinien und 
Verordnungen (siehe Anhang III). Die drei wichtigsten Richtlinien sind 

o die Richtlinie 2005/35/EG über die Meeresverschmutzung durch Schiffe, die die 
Mitgliedstaaten verpflichtet, Durchsetzungsmaßnahmen und Sanktionen gegen 
illegale Einleitungen von Schadstoffen festzulegen; 

o die Richtlinie 2009/16/EG über die Hafenstaatkontrolle, in der gemeinsame 
Kriterien für die Kontrolle von Schiffen durch den Hafenstaat sowie einheitliche 
Verfahren für die Überprüfung und das Festhalten von Schiffen festgelegt sind; 

o die Richtlinie (EU) 2019/883 über Hafenauffangeinrichtungen, die die 
Mitgliedstaaten verpflichtet, Hafenauffangeinrichtungen für die verschiedenen 
Arten von Schiffsabfällen einzurichten, dafür zu sorgen, dass Schiffe 
Überprüfungen unterzogen werden, und Sanktionen für Verstöße festzulegen. 

09 Im Juni 2023 legte die Kommission das Paket zur Seeverkehrssicherheit vor, das 
Legislativvorschläge zur Änderung der Richtlinie über die Meeresverschmutzung durch 
Schiffe und der Richtlinie über die Hafenstaatkontrolle umfasst. Im November 2024 
nahm der Rat die beiden geänderten Richtlinien an. 

https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf
https://www.imo.org/
https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/KnowledgeCentre/ConferencesMeetings/Documents/MARPOL%201973%20-%20Final%20Act%20and%20Convention.pdf
https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/KnowledgeCentre/ConferencesMeetings/Documents/MARPOL%201973%20-%20Final%20Act%20and%20Convention.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32005L0035
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0016
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32019L0883&qid=1737452852330
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023DC0268&qid=1732718971623
https://transport.ec.europa.eu/news-events/news/maritime-safety-new-proposals-support-clean-and-modern-shipping-2023-06-01_en?prefLang=de
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Aufgaben und Zuständigkeiten 

10 Die Europäische Kommission ist dafür zuständig, den EU-Rechtsrahmen 
weiterzuentwickeln, seine Umsetzung auf nationaler Ebene zu überwachen, 
EU-finanzierte Projekte direkt oder im Rahmen der geteilten Mittelverwaltung mit den 
Mitgliedstaaten zu überwachen und die Erhebung harmonisierter Daten über 
Meeresverschmutzung zu fördern. Mehrere Generaldirektionen der Kommission sind 
an politischen Strategien und Maßnahmen im Zusammenhang mit der 
Meeresverschmutzung durch Schiffe beteiligt, darunter die Generaldirektion Umwelt, 
die Generaldirektion Mobilität und Verkehr, die Generaldirektion Maritime 
Angelegenheiten und Fischerei sowie die Generaldirektion Europäischer 
Katastrophenschutz und humanitäre Hilfe. 

11 Auch drei EU-Agenturen tragen zur Bekämpfung der Meeresverschmutzung durch 
Schiffe bei. 

o Die Europäische Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs unterstützt die 
Kommission bei der Umsetzung der EU-Rechtsvorschriften über die Sicherheit im 
Seeverkehr und die Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe. 
Außerdem bietet sie den Mitgliedstaaten technische und operative 
Unterstützung, z. B. durch satellitengestützte Überwachungssysteme 
(CleanSeaNet), um mögliche Verschmutzungen durch Schiffe zu ermitteln. 

o Die Europäische Fischereiaufsichtsagentur koordiniert die Kontrolle und 
Überprüfung von Fischereifahrzeugen durch bestimmte Mitgliedstaaten, darunter 
die Kontrolle der Verpflichtung der Kapitäne, verlorenes Fanggerät zu bergen. 

o Die Europäische Umweltagentur erhebt Meeresdaten und legt thematische 
Bewertungen zur Verschmutzung der Meere der EU vor. 

12 Die Mitgliedstaaten sind dafür zuständig, die EU-Rechtsvorschriften und 
diejenigen IMO-Übereinkommen, deren Vertragsparteien sie sind, umzusetzen. 
Sie müssen EU-Richtlinien in nationales Recht übertragen, der Kommission über die 
Umsetzung und Durchsetzung Bericht erstatten und die erzielten Ergebnisse bewerten. 
Die Mitgliedstaaten üben ihre Hoheitsgewalt in ihren Hoheitsgewässern und in ihrer 
ausschließlichen Wirtschaftszone aus (siehe Abbildung 4). 

https://emsa.europa.eu/
https://www.efca.europa.eu/de
https://www.eea.europa.eu/de
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Abbildung 4 – Meereszonen 

 
Quelle: Europäischer Rechnungshof. 

13 Die EU-Mitgliedstaaten und Nicht-EU-Länder haben multilaterale 
Kooperationsmechanismen zur Bekämpfung der Meeresverschmutzung durch Schiffe 
eingerichtet. Dazu gehören regionale Meeresübereinkommen und multilaterale 
Übereinkommen, die in Anhang IV aufgeführt sind. Die EU ist Vertragspartei der 
meisten dieser Übereinkommen.  
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Prüfungsumfang und Prüfungsansatz 
14 Ziel der Prüfung war es, zu bewerten, ob die EU-Maßnahmen zur Bekämpfung der 
Meeresverschmutzung durch Schiffe gut konzipiert, umgesetzt, durchgesetzt und 
überwacht wurden. Der Hof untersuchte, ob 

o die Vorschriften der IMO in die EU-Rechtsvorschriften aufgenommen wurden und 
die Kommission Maßnahmen ergriffen hat, um noch bestehende Lücken in Bezug 
auf Verschmutzungsrisiken zu schließen; 

o die Kommission und die Mitgliedstaaten wirksame Strategien und Maßnahmen 
umgesetzt und durchgesetzt haben; 

o die Kommission und die Mitgliedstaaten die erzielten Ergebnisse überwacht 
haben. 

15 Der Hof führte diese Prüfung aufgrund des Interesses der Öffentlichkeit und der 
Interessenträger an der Problematik der Verschmutzung der Meere der EU durch, um 
einen Beitrag zur erwarteten Überarbeitung der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie und 
zur Verbesserung der Kontrollen und Daten zu leisten, die die Meeresverschmutzung 
in der EU betreffen. 

16 Der Hof überprüfte Vorschriften, Maßnahmen, Finanzierung, Daten und die 
Berichterstattung der Kommission und der Mitgliedstaaten im Zusammenhang mit der 
Meeresverschmutzung durch Schiffe. Außerdem untersuchte er vier Projekte, mit 
denen die Meeresverschmutzung durch Schiffe bekämpft wird (siehe Abbildung 5). Die 
Prüfung des Hofes bezog sich auf den Zeitraum von Januar 2014 bis September 2024. 
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Abbildung 5 – Der Prüfungsansatz des Hofes: durchgeführte 
Prüfungshandlungen 

 
Quelle: Europäischer Rechnungshof. 

17 Der Hof entschied, Prüfbesuche in Frankreich und Deutschland durchzuführen, 
um Folgendes abzudecken: 

o zwei Meeresunterregionen (erweiterte Nordsee und Ostsee), zu denen die 
Nordrange gehört, die weltweit am zweitmeisten befahrene Schiffsroute und ein 
problematisches Gebiet im Zusammenhang mit dem Grad der Verschmutzung, 
den Abfällen im Meer und dem Verlust von Containern;  

o alle relevanten Schiffstypen; 

o zwei der verkehrsreichsten europäischen Häfen in Bezug auf Bruttogewicht der 
Güter und Containerumschlag (Hamburg und Le Havre); 

o zwei regionale Meeresübereinkommen (das Übereinkommen zum Schutz der 
Meeresumwelt des Nordostatlantiks (OSPAR) und die Kommission zum Schutz der 
Meeresumwelt der Ostsee (HELCOM)).  

Analyse einschlägiger Daten und Dokumente, darunter wissenschaftliche, strategische, 
legislative, politische und projektbezogene Dokumente

Befragungen Bediensteter von sechs Generaldirektionen der Kommission1

Befragungen von Mitarbeitern einschlägiger EU-Agenturen: Europäische Umweltagentur, 
Europäische Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs, Europäische Fischereiaufsichtsagentur 
und Europäische Exekutivagentur für Klima, Infrastruktur und Umwelt

Befragungen von Mitarbeitern der zuständigen nationalen Behörden und Interessenträgern 
in den ausgewählten Mitgliedstaaten

Analyse von vier Projekten zur Bekämpfung der Meeresverschmutzung durch Schiffe in den 
ausgewählten Mitgliedstaaten (durch Aktenprüfungen und Vor-Ort-Besuche)

Befragungen von Mitarbeitern der OSPAR-Kommission und von HELCOM

1 Europäischer Katastrophenschutz und humanitäre Hilfe, Umwelt, Gemeinsame Forschungsstelle, maritime 
Angelegenheiten und Fischerei, Mobilität und Verkehr, Regionalpolitik und Stadtentwicklung.

https://www.ospar.org/
https://helcom.fi/
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Bemerkungen 

Bei den EU-Vorschriften zur Bekämpfung der 
Meeresverschmutzung durch Schiffe sind Verbesserungen zu 
verzeichnen 

18 Der Hof untersuchte den derzeitigen EU-Rechtsrahmen für die Sicherheit im 
Seeverkehr, um zu bewerten, ob er kohärente Vorschriften zur Bekämpfung der 
Meeresverschmutzung durch Schiffe umfasst. Der Hof beurteilte, ob die Kommission 

o sichergestellt hat, dass die einschlägigen IMO-Vorschriften in den Rechtsrahmen 
der EU aufgenommen wurden; 

o Maßnahmen ergriffen hat, um die verbleibenden Lücken in Bezug auf die Risiken 
der Meeresverschmutzung durch Schiffe zu schließen. 

IMO-Vorschriften wurden in EU-Recht umgesetzt 

19 In den IMO-Übereinkommen sind die internationalen Regeln betreffend die 
Meeresverschmutzung durch Schiffe dargelegt. Alle EU-Mitgliedstaaten sind 
IMO-Mitglieder und Vertragsparteien des MARPOL-Übereinkommens (Ziffer 07), einige 
von ihnen haben jedoch noch nicht alle einschlägigen IMO-Übereinkommen ratifiziert 
(siehe Anhang V). 

20 Wie in Abbildung 6 dargestellt, wurden die IMO-Vorschriften in EU-Recht 
umgesetzt. Dies trägt zur ordnungsgemäßen Durchsetzung dieser Vorschriften bei – 
unabhängig davon, ob die Mitgliedstaaten Vertragsparteien der IMO-Übereinkommen 
sind oder nicht. 



 17 

 

Abbildung 6 – IMO-Vorschriften wurden in EU-Recht umgesetzt 

 
Quelle: Europäischer Rechnungshof. 

21 Ziel der beiden geänderten Richtlinien – der Richtlinie über die 
Meeresverschmutzung durch Schiffe und der Richtlinie über die Hafenstaatkontrolle – 
(Ziffer 09) ist es, die EU-Vorschriften über die Sicherheit im Seeverkehr zu aktualisieren 
und Meeresverschmutzung durch Schiffe zu verhindern (siehe Kasten 1). 
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Kasten 1 

Neue Änderungen der Richtlinie über die Meeresverschmutzung 
durch Schiffe und der Richtlinie über die Hafenstaatkontrolle 

Mit der überarbeiteten Richtlinie über die Meeresverschmutzung durch Schiffe 
werden die EU-Vorschriften weiter an internationale Regeln angeglichen. Der 
Anwendungsbereich der EU-Vorschriften wird auf ein breiteres Spektrum von 
Schadstoffen wie Schadstoffe in verpackter Form, Abwasser und Abfall sowie 
Einleitwasser und bestimmte Rückstände aus Abgaswäschern ("Scrubbern") 
erweitert. 

Die überarbeitete Richtlinie enthält auch Mindestkriterien für die Verhängung von 
Verwaltungssanktionen, wie die Schwere des Verstoßes, die Auswirkungen auf die 
Umwelt oder die Finanzkraft der verantwortlichen Stelle. 

Mit der Überarbeitung der Richtlinie über die Hafenstaatkontrolle wird ihr 
Anwendungsbereich auf weitere internationale Vorschriften wie das 
Nairobi-Übereinkommen über die Beseitigung von Wracks und das 
Übereinkommen von Hongkong über das Recycling von Schiffen ausgeweitet. 

Die Kommission schließt Lücken in Bezug auf die Risiken der 
Meeresverschmutzung durch Schiffe 

22 Der Hof untersuchte 

o den EU-Rechtsrahmen, um zu prüfen, ob er die wichtigsten Arten der 
Verschmutzung durch Schiffe abdeckt; 

o die Maßnahmen der Kommission zur Schließung der verbleibenden Lücken in 
Bezug auf die damit verbundenen Risiken. 

In diesem Abschnitt legt der Hof seine Feststellungen zum Abwracken von Schiffen, 
verlorenen Containern, Schiffswracks, Munition und Abgaswäschern dar. 

Abwracken und Recycling von Schiffen 

23 Auf internationaler Ebene wird das internationale Übereinkommen von 
Hongkong von 2009 über das sichere und umweltverträgliche Recycling von Schiffen 
im Juni 2025 in Kraft treten. Es erstreckt sich auf den Betrieb von 
Abwrackeinrichtungen und die Einrichtung eines Durchsetzungsmechanismus für das 
Recycling von Schiffen, der sowohl Zertifizierungs- als auch Berichtspflichten umfasst. 
Mit Stand vom 30. September 2024 war das Übereinkommen von zehn 
Küstenmitgliedstaaten der EU und einem Mitgliedstaat ohne Küste ratifiziert worden. 

https://www.imo.org/en/About/Conventions/Pages/Nairobi-International-Convention-on-the-Removal-of-Wrecks.aspx
https://www.imo.org/en/About/Conventions/Pages/The-Hong-Kong-International-Convention-for-the-Safe-and-Environmentally-Sound-Recycling-of-Ships.aspx
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24 Auf EU-Ebene gilt die Verordnung (EU) Nr. 1257/2013 über das Schiffsrecycling 
für Schiffe unter EU-Flagge, mit der das Hongkonger Übereinkommen bereits 
umgesetzt wird, wobei die Anforderungen der EU-Verordnung noch strenger sind. 
Seit dem 31. Dezember 2018 müssen Handelsschiffe unter EU-Flagge mit einer 
Bruttoraumzahl ab 500 in von der EU zugelassenen Abwrackeinrichtungen recycelt 
werden. 

25 Die Reeder können diese Verpflichtung jedoch umgehen, indem sie ihre 
EU-Flagge durch eine Nicht-EU-Flagge ersetzen, bevor sie ihr Schiff abwracken. Im Jahr 
2022 führten 14,2 % der Weltflotte Flaggen der EU, aber nur 6,1 % der Altschiffe. In 
den letzten Jahren wurden Ermittlungen gegen einige deutsche Schiffseigner wegen 
mutmaßlicher Verstöße gegen Schiffsrecyclingverpflichtungen aufgenommen. 

26 2017 veröffentlichte die Kommission einen Bericht "über die Machbarkeit eines 
Finanzierungsinstruments zur Förderung eines sicheren und umweltschonenden 
Schiffsrecyclings". Sie kam darin zu dem Schluss, dass weitere Analysen erforderlich 
sind. Die Kommission überprüft diese Option und hat auch eine Bewertung der 
Schiffsrecyclingverordnung eingeleitet, die sie bis Ende 2024 abzuschließen plante. 

Auf See verloren gegangene Container 

27 Schiffscontainer können während der Beförderung wegen unzureichender 
Sicherung, Unfällen oder ungünstiger Witterungsverhältnisse auf See verloren gehen. 
Wenn dies geschieht, können sie zu einer Verschmutzungsquelle werden – z. B., wenn 
sie gefährliche Stoffe oder Kunststoffgranulat im Meer freisetzen. Verlorene Container 
können auch Folgeunfälle verursachen, die eine weitere Meeresverschmutzung nach 
sich ziehen. 

28 Auf internationaler Ebene sehen das MARPOL-Übereinkommen von 1973 und das 
Internationale Übereinkommen zum Schutz des menschlichen Lebens auf See von 
1974 vor, dass der Kapitän eines Schiffes den nächstgelegenen Küstenstaat 
informieren muss, wenn Container, mit denen gefährliche Güter oder Stoffe befördert 
werden, unabsichtlich ins Meer gelangen. Im Juni 2024 hat die IMO Änderungen ihrer 
Vorschriften zum Schutz des menschlichen Lebens auf See angenommen und wird ab 
Januar 2026 eine Meldepflicht für alle auf See verloren gegangenen Container 
einführen. Die IMO arbeitet derzeit auch an der Vermeidung von Containerverlusten. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1257
https://opus.hs-offenburg.de/frontdoor/deliver/index/docId/6207/file/AP_65.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017DC0420
https://www.imo.org/en/About/Conventions/Pages/International-Convention-for-the-Safety-of-Life-at-Sea-(SOLAS),-1974.aspx
https://www.imo.org/en/MediaCentre/MeetingSummaries/Pages/MSC-108th-session.aspx
https://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/Pages/container-default.aspx
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29 Auf EU-Ebene müssen die Mitgliedstaaten gemäß der Richtlinie 2002/59/EG 
sicherstellen, dass der Kapitän eines Schiffes verlorene Container dem betroffenen 
Küstenstaat sofort meldet. Darüber hinaus müssen die Mitgliedstaaten gemäß der 
Richtlinie 2009/18/EG den Verlust von Containern auf See in ihren Gewässern und den 
Verlust von Containern bei Schiffen, die ihre Flagge führen, im Europäischen 
Informationsforum für Unfälle auf See erfassen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, 
dass alle Verluste gemeldet werden. Aus den Daten dieser Plattform geht hervor, dass 
die Zahl der auf den EU-Meeren verloren gegangenen Container (einschließlich der 
Container an Bord versunkener Schiffe) von Jahr zu Jahr sehr unterschiedlich ist 
(siehe Abbildung 7). 

Abbildung 7 – Zahl der in der EU auf See verloren gegangenen Container, 
2011–2023 

 
Quelle: Europäischer Rechnungshof auf der Grundlage von Daten der Kommission. 

30 Nur wenige der verlorenen Container werden geborgen. Schätzungen der 
französischen Behörden zufolge wurden von den 1 200 Containern, die zwischen 2003 
und 2014 im Atlantik und im Ärmelkanal/in der Nordsee verloren gegangen sind, nur 
49 geborgen. Das entspricht etwa 4 %. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32002L0059
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0018&qid=1737454635998
https://www.emsa.europa.eu/emcip.html
https://www.emsa.europa.eu/emcip.html
https://www.worldshipping.org/regulatory-filings/estimate-of-containers-lost-at-sea-2024-update
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Abbildung 9 – Funde konventioneller, chemischer oder unbekannter 
Munition im OSPAR-Meeresgebiet sowie Chemiewaffendeponien und 
mögliche Minen in der Ostsee 

 
© OSPAR Data and Information Management System (Datensatz OSPAR "Encounters with Munitions 
1999–2021" (Munitionsfunde 1999–2021)) und © HELCOM Map and data service (Datensatz "Chemical 
weapons dumpsites in the Baltic Sea" (Gebiete, in denen chemische Waffen in der Ostsee verklappt 
wurden) sowie Karte des Baltic Ordnance Safety Board zu dem Risiko, auf Seeminen zu treffen, die seit 
dem Ersten oder seit dem Zweiten Weltkrieg auf dem Meeresboden liegen). 

Atlantik 

Ostsee
Nordsee

Norwegische See

Unbekannt
Chemisch

Konventionell

OSPAR-Funde versenkter chemischer 
und konventioneller Munition

Brandbombe

Risiko, auf Seeminen zu treffen, die seit 
dem Ersten oder seit dem Zweiten

Weltkrieg auf dem Meeresboden liegen

Lettland

Litauen

Estland
Russland

Schweden

Norwegen

Gebiete, in denen chemische Waffen
in der Ostsee verklappt wurden



 25 

 

36 Auf internationaler Ebene verbietet das Übereinkommen von London von 1972 
generell das Einbringen von Abfällen, einschließlich chemischer Waffen, ins Meer. 
Diese Regelung wurde auch vollständig in das Londoner Protokoll von 1996 
aufgenommen. Mit Stand vom 30. September 2024 war das Übereinkommen von 
18 Küstenmitgliedstaaten der EU und zwei Mitgliedstaaten ohne Küste ratifiziert 
worden, das Protokoll von 13 Küstenmitgliedstaaten und einem Mitgliedstaat ohne 
Küste. 

37 Was die EU-Ebene betrifft, so wurden weder das Übereinkommen noch das 
Protokoll in EU-Recht überführt. In der EU-Strategie für maritime Sicherheit von 2014 
wurden versenkte chemische Munition und Blindgänger als Bedrohung der maritimen 
Sicherheit ermittelt. Von den 130 Maßnahmen des detaillierten Aktionsplans, der im 
Anschluss erstellt wurde, bezogen sich drei auf Munition. Im Bericht von 2020 über die 
Umsetzung des Aktionsplans zur überarbeiteten EU-Strategie für maritime Sicherheit 
wurden Maßnahmen wie Sensibilisierungsveranstaltungen, entstandene Formen der 
Zusammenarbeit sowie zwei Forschungsprojekte genannt. Es wurde jedoch kein 
konkretes Ergebnis in Bezug auf die Mengen geborgener Munition genannt. 

Abgaswäscher 

38 In den Vorschriften der IMO wurden nach und nach restriktivere Grenzwerte für 
Schwefel in Schiffskraftstoffen festgelegt, um die Luftverschmutzung zu verringern. 
Die in der Richtlinie (EU) 2016/802 zur Verringerung des Schwefelgehalts bestimmter 
flüssiger Kraft- oder Brennstoffe festgelegten Grenzwerte sind an die IMO-Vorschriften 
angeglichen. Die strengste Schwefelnorm für Schiffe (0,1 %) ist immer noch 100-mal 
weniger streng als die Schwefelnorm für Diesel und Benzin im Straßenverkehr 
(0,001 %), die in der EU seit 2009 gilt. 

39 Zur Einhaltung der Schwefelnormen können Schiffe saubereren Kraftstoff 
verwenden oder Abgaswäscher – sogenannte Scrubber – einbauen. Diese Geräte 
erfassen Schwefeloxid aus Abgasen mit Wasser, wodurch jedoch verunreinigtes 
Wäscher-Abwasser entsteht, das Schiffe oft ins Meer einleiten. 

40 Auf den Meeren der EU sind Abgaswäscher bzw. Scrubber erlaubt, wenngleich 
einige Mitgliedstaaten ihre Verwendung einschränken. Die unverbindlichen 
IMO-Richtlinien von 2021 für Abgaswäscher enthalten Einleitungskriterien und 
Konzentrationsgrenzwerte für schädliche Abgase in Wäscher-Abwasser. Gemäß den 
aktualisierten EU-Rechtsvorschriften über die Meeresverschmutzung durch Schiffe 
(siehe Kasten 1) gilt ein Einleitverbot für Schwefelwäscher-Abwasser, das die von der 
IMO festgelegten Kriterien für das Einleiten von Schadstoffen nicht erfüllt. 
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Die Umsetzung und die Durchsetzung der EU-Vorschriften zur 
Bekämpfung der Meeresverschmutzung durch Schiffe weisen 
Schwachstellen auf 

41 Der Hof untersuchte, ob die von der Kommission und den Mitgliedstaaten 
umgesetzten Strategien und Maßnahmen zur Bekämpfung der Meeresverschmutzung 
durch Schiffe beigetragen haben und ob sie ordnungsgemäß durchgesetzt wurden. 
Der Hof hat überprüft, ob 

o die Kommission und die Europäische Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs 
(EMSA) den Mitgliedstaaten wirksame Instrumente an die Hand gegeben haben, 
um Meeresverschmutzung durch Schiffe zu erkennen und zu bekämpfen, und ob 
die Mitgliedstaaten davon Gebrauch gemacht haben; 

o die Kommission und die Mitgliedstaaten Kontrollen und Überprüfungen 
durchführten, um die Einhaltung der EU-Rechtsvorschriften sicherzustellen, und 
Sanktionen für Verstöße festlegten; 

o die Mitgliedstaaten die fristgerechte Umsetzung der EU-Rechtsvorschriften über 
Fanggeräte sichergestellt haben; 

o die von der EU geförderten Projekte einen Mehrwert erbrachten. 

Die Instrumente und Seeverkehrsdienste der EMSA haben gewisse 
Einschränkungen, und die Mitgliedstaaten haben diese Instrumente und 
Dienste zu wenig genutzt 

42 Die EMSA unterstützt die Mitgliedstaaten durch Satellitenüberwachung von 
Schiffen, eine experimentelle Drohne zur Erkennung hoher Emissionen und 
Ölbekämpfungsschiffe. 

https://emsa.europa.eu/
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Satellitenüberwachung 

43 Schätzungen darüber, wie viel Öl pro Jahr in die Meeresumwelt gelangt, belaufen 
sich je nach Informationsquelle, angewandter Methodik und Umfang auf zwischen 1 
und 4,5 Millionen Tonnen weltweit1. In der Folgenabschätzung der Kommission aus 
dem Jahr 2023 zur Änderung der Richtlinie über die Meeresverschmutzung durch 
Schiffe wurde berichtet, dass Unfälle auf See zwar einen relevanten Anteil der 
Meeresverschmutzung durch Schiffe verursachen, die meisten Ölverschmutzungen 
jedoch auf absichtliche Einleitungen wie das Reinigen von Tanks und die Einleitung von 
Abfällen zurückzuführen sind. In der Folgenabschätzung wurde auch darauf 
hingewiesen, dass die Informationen über die Ölverschmutzung durch Schiffe in der EU 
sehr lückenhaft sind. 

44 Seit 2007 betreibt die EMSA das Europäische Satellitenüberwachungssystem zum 
Aufspüren von Ölverschmutzungen (CleanSeaNet) zur Überwachung und 
Früherkennung möglicher Verschmutzungsereignisse und zur Ermittlung des 
möglicherweise verantwortlichen Schiffs. Das System hängt von der Verfügbarkeit von 
Satellitenbildern ab. Satelliten erfassen nur Bilder der Gebiete, die sie überfliegen. Sie 
können auch defekt sein, wie in Deutschland im Jahr 2022, als 13 % der Bilder, die von 
einem bestimmten Satelliten hätten übermittelt werden müssen, nicht eingingen. 

45 Mit CleanSeaNet sollen mögliche Ölverschmutzungen erkannt werden. 
Das System kann jedoch auch andere Schadstoffe (z. B. Abwasser, Müll) oder 
Naturphänomene wie Algen oder Eis anzeigen. Chemische Schadstoffe sind 
schwieriger zu erkennen, da sie oft unsichtbar sind. Die EMSA hat ein Expertennetz für 
Interventionen auf See bei chemischen Notfällen (Marine Intervention in Chemical 
Emergencies Network, MAR-ICE) eingerichtet, das Informationen und Beratung zu 
Chemikalien bereitstellt, die bei Seenotfällen eine Rolle spielen. Die geänderte 
Richtlinie über die Meeresverschmutzung durch Schiffe zielt darauf ab, CleanSeaNet zu 
verbessern und Informationen über die zusätzlichen Schadstoffe aufzunehmen. 

46 CleanSeaNet stellt 22 Küstenmitgliedstaaten der EU hochauflösende 
Satellitenbilder zur Verfügung. Im Jahr 2023 wurden innerhalb der indikativen 
ausschließlichen Wirtschaftszonen insgesamt 5 088 mögliche Verschmutzungen 
festgestellt. Die Zuständigkeit für Vor-Ort-Kontrollen und für die Durchsetzung liegt bei 
den Mitgliedstaaten. 

 
1 Oiling the oceans, World Ocean Review, 2014, Veröffentlichung der ESA über 

Ölverschmutzung, Dispersants as an oil spill clean-up technique in the marine environment, 
Oil Tanker Spill Statistics 2023, ITOPF. 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:eb00b60d-0075-11ee-87ec-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:eb00b60d-0075-11ee-87ec-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:eb00b60d-0075-11ee-87ec-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://www.emsa.europa.eu/csn-menu.html
https://www.emsa.europa.eu/component/flexicontent/download/6234/3958/23.html
https://www.emsa.europa.eu/newsroom/latest-news/item/1613-mar-ice-network-marine-chemical-emergency-information-service.html
https://worldoceanreview.com/en/wor-3/oil-and-gas/oiling-the-oceans/
https://www.esa.int/esapub/br/br128/br128_1.pdf
https://www.esa.int/esapub/br/br128/br128_1.pdf
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9396545/pdf/main.pdf
https://www.itopf.org/knowledge-resources/data-statistics/statistics/
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51 Seit 2017 ist auch die Europäische Fischereiaufsichtsagentur in der Lage, einen 
Beitrag zu den Anstrengungen zur Bekämpfung der Umweltverschmutzung auf See zu 
leisten. Derzeit verwenden drei von der Agentur gecharterte 
Offshore-Patrouillenschiffe von der EMSA bereitgestellte Ausrüstung für das Eingreifen 
bei Ölunfällen. Bisher wurden sie noch nicht zur Bekämpfung von Verschmutzungen 
eingesetzt, da die Mitgliedstaaten vorrangig auf ihre eigenen Mittel zurückgreifen. 

Die Kontrollen und Überprüfungen von Schiffen reichen nicht aus, und 
die Sanktionen für illegale Einleitungen sind innerhalb der EU 
unterschiedlich hoch 
Überprüfung der Umsetzung der EU-Rechtsvorschriften durch die EMSA 

52 Auf Ersuchen der Kommission führt die EMSA Besuche in den Mitgliedstaaten 
durch, um zu überwachen, ob diese die EU-Rechtsvorschriften betreffend die 
Sicherheit im Seeverkehr und die Verhütung von Meeresverschmutzung wirksam 
um- und durchsetzen. Im Anschluss an jeden Besuch muss die EMSA einen Bericht 
erstellen, den sie der Kommission und den betroffenen Mitgliedstaaten übermittelt. 

53 Die EMSA veröffentlicht auf ihrer Website Listen ihrer über eine Reihe von Jahren 
hinweg durchgeführten Besuche und Überprüfungen in allen EU-Mitgliedstaaten, und 
zwar gruppiert in Zyklen, die mit verschiedenen einschlägigen Rechtsvorschriften 
zusammenhängen. Zwischen 2012 und 2022 forderte die Kommission die EMSA auf, 
sich auf die Richtlinie über die Hafenstaatkontrolle zu konzentrieren und jeden 
Küstenmitgliedstaat der EU in diesem Zeitraum zweimal zu überprüfen. Die EMSA 
führte jedoch keine Besuche durch, die die Richtlinie über die Meeresverschmutzung 
durch Schiffe betrafen. 2024 begann die EMSA mit einem Kontrollzyklus in Bezug auf 
die Richtlinie über Hafenauffangeinrichtungen. 

Hafenauffangeinrichtungen 

54 Gemäß der Richtlinie über Hafenauffangeinrichtungen müssen die 
Mitgliedstaaten angemessene Hafenauffangeinrichtungen für die verschiedenen Arten 
von Schiffsabfällen einrichten. Schiffe müssen alle Abfälle vor dem Auslaufen aus dem 
Hafen entsorgen, es sei denn, es ist eine ausreichende spezifische Lagerkapazität 
vorhanden, um den nächsten Anlaufhafen zu erreichen. 

https://www.emsa.europa.eu/full-list-of-visits-and-inspections.html
https://www.emsa.europa.eu/component/flexicontent/download/7718/3065/23.html
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Abbildung 14 – Hafenstaatkontrollen im Vergleich zu 
Festhaltemaßnahmen in EU-Häfen, 2014–2023 

 
Quelle: Analyse des Europäischen Rechnungshofs auf der Grundlage von Daten der EMSA. 

Sanktionen bei illegalen Einleitungen 

62 Die Richtlinie über die Meeresverschmutzung durch Schiffe schreibt vor, dass 
gegen diejenigen, die für die illegale Einleitung von Schadstoffen verantwortlich sind, 
Sanktionen verhängt werden. In ihrer Folgenabschätzung von 2023, die dem Vorschlag 
zur Änderung der Richtlinie über die Meeresverschmutzung durch Schiffe beigefügt 
war, berichtete die Kommission, dass die Auslegung der Richtlinie von Mitgliedstaat zu 
Mitgliedstaat unterschiedlich ist. Da nicht konkret festgelegt ist, was eine "größere" 
oder eine "kleinere" Verschmutzung darstellt, können Einleitungen ähnlicher Art in den 
Mitgliedstaaten unterschiedlich behandelt werden. In der Folgenabschätzung 
berichtete die Kommission auch über eine Vielzahl von Verfahrensweisen in Bezug auf 
mögliche Sanktionen und die angewandten rechtlichen Verfahren. 

63 Insgesamt wurde in der Folgenabschätzung der Kommission betont, dass Schiffe, 
die illegal Schadstoffe ins Meer einleiten, selten mit wirksamen oder abschreckenden 
Sanktionen belegt werden und dass selten eine Strafverfolgung erfolgt. Mit der 
überarbeiteten Richtlinie über die Meeresverschmutzung durch Schiffe wird ein 
verbindliches Instrument eingeführt, in dessen Rahmen die Mitgliedstaaten die 
verhängten Sanktionen melden müssen. Es wird jedoch kein einheitliches 
EU-Sanktionssystem eingeführt. 

Überprüfungen gemäß der Richtlinie über die Hafenstaatkontrolle
Quote der festgehaltenen Schiffe

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

18 454
17 798 17 783 17 871 17 898 17 833

13 076

15 328

17 255 16 709

3,40 %
3,28 %

3,76 %

2,89 %
2,76 %

3,37 %

4,13 %
3,91 %

3,11 %3,11 %

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a1a52ae6-69b4-11ee-9220-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6626-2024-INIT/en/pdf
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Die Umsetzung der jüngsten EU-Rechtsvorschriften über Fanggeräte auf 
nationaler Ebene ist noch nicht abgeschlossen 

64 Zurückgelassenes, verlorenes oder entsorgtes Fanggerät, das in diesem Bericht 
zusammenfassend als "verlorenes Fanggerät" bezeichnet wird, ist eine Ursache für 
Kunststoffverschmutzung durch Fischereifahrzeuge. Gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 1224/2009 über die Fischereikontrolle 2 müssen die Kapitäne von 
EU-Fischereifahrzeugen, die Fanggeräte oder Teile davon verloren haben, versuchen, 
diese so bald wie möglich zu bergen. Die Mitgliedstaaten müssen der Kommission 
Verstöße im Zusammenhang mit der Bergung verloren gegangener Fanggeräte 
melden. 

65 Die Kommission teilte dem Hof jedoch mit, dass nur eine begrenzte Zahl von 
Mitgliedstaaten Verstöße gemeldet hat. Der zusammenfassende Bericht der Kommission 
aus dem Jahr 2021 über die Anwendung der Verordnung über die Fischereikontrolle von 
2009 im Zeitraum 2015–2019 enthielt einige Informationen über die Zahl der 
festgestellten Verstöße im Zusammenhang mit der Bergung verlorenen Fanggeräts. 
Von 93 derartigen Verstößen wurden 86 von Spanien gemeldet, wohingegen weder 
Frankreich noch Deutschland einen solchen Verstoß meldeten. 

66 Gemäß der neuen Verordnung (EU) 2023/2842, mit der die vorherige Verordnung 
über die Fischereikontrolle geändert wird, müssen die Logbücher von 
Fischereifahrzeugen Angaben zu Fanggeräten und Daten über verlorenes Fanggerät 
enthalten. Davon ausgehend müssen die Mitgliedstaaten Informationen über 
verlorenes Fanggerät sammeln, erfassen und der Kommission oder der Europäischen 
Fischereiaufsichtsagentur auf Anfrage übermitteln. Zu den neuen Bestimmungen 
gehört auch die Kontrolle der Ausrüstung für die Bergung des Fanggeräts während der 
Fischereiinspektionen; außerdem gilt die illegale Entsorgung von Fanggerät auf See als 
schwerer Verstoß. Die Mitgliedstaaten befinden sich derzeit in der Anfangsphase der 
Durchführung der neuen Verordnung. 

67 Vor der Überarbeitung der Richtlinie über Hafenauffangeinrichtungen im Jahr 2019 
konnten Häfen von Fischern Gebühren erheben, wenn diese zurückgelassenes, 
verlorenes oder entsorgtes Fanggerät, das sie geborgen hatten, an Land brachten. Mit 
der überarbeiteten Richtlinie über Hafenauffangeinrichtungen wurde dieser Fehlanreiz 
dadurch beseitigt, dass eine indirekte Gebühr eingeführt wurde, die unabhängig von der 
Entladung von Abfällen in einer Hafenauffangeinrichtung erhoben wird.  

 
2 Artikel 48 der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 über die Fischereikontrolle. 
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Mit EU-Mitteln wurden einschlägige Projekte unterstützt, es war jedoch 
schwierig, die Ergebnisse auszubauen 

71 Mehrere EU-Instrumente können zur Finanzierung von Projekten zur Bekämpfung 
der Meeresverschmutzung durch Schiffe eingesetzt werden: 

o das LIFE-Programm, ein EU-Finanzierungsinstrument zur Unterstützung von 
Umweltprojekten; 

o der Europäische Meeres- und Fischereifonds im Haushaltszeitraum 2014–2020 
und sein Nachfolger, der Europäische Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds im 
Haushaltszeitraum 2021–2027, die die Umsetzung der Gemeinsamen 
Fischereipolitik und der integrierten Meerespolitik der EU unterstützen; 

o die Fazilität "Connecting Europe", mit der drei Arten transeuropäischer 
Infrastruktur – in den Bereichen Energie, Verkehr und Digitales – unterstützt 
werden; 

o der Europäische Fonds für regionale Entwicklung, der die regionale 
Zusammenarbeit und Entwicklung in verschiedenen EU-Mitgliedstaaten und 
Nachbarländern fördert. Im Rahmen dieses Fonds wird beispielsweise mithilfe 
von Interreg-Projekten das Problem angegangen, dass Fangnetze dazu führen 
können, dass Kunststoff in die Meere gelangt; 

o die Programme Horizont 2020 (für den Zeitraum 2014–2020) und Horizont Europa 
(für den Zeitraum 2021–2027), mit denen die Forschung zur Verringerung der 
Meeresverschmutzung unterstützt wird; 

o das Katastrophenschutzverfahren der Union, das auch die Kofinanzierung von 
Präventions- und Vorsorgeprojekten und vollmaßstäblichen Übungen im 
Zusammenhang mit der Meeresverschmutzung umfasst. 

72 Der Hof bat die relevanten Generaldirektionen der Kommission und 
Exekutivagenturen sowie die besuchten Mitgliedstaaten um eine Liste der EU-Projekte 
zur Bekämpfung der Meeresverschmutzung durch Schiffe in der EU zwischen 2014 und 
2023. Den erhaltenen Informationen zufolge wurden solche Projekte im 
Zeitraum 2014–2023 mit EU-Mitteln in Höhe von über 216 Millionen Euro finanziert. 
Die Projekte dienten hauptsächlich der Verbesserung der Hafenauffangeinrichtungen 
für Abfall, aber auch dem Einsammeln von Fangnetzen und der Forschung 
(siehe Abbildung 15). Diese Informationen sind jedoch unvollständig: Der Hof stieß auf 
weitere relevante EU-finanzierte Projekte, die in den Daten der Kommission nicht 
enthalten waren. Auch die französischen und deutschen Behörden legten nur 
unvollständige Daten vor. 
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Abbildung 15 – EU-Projekte im Zusammenhang mit der Bekämpfung der 
Meeresverschmutzung durch Schiffe in der EU, 2014–2023 

 
Quelle: Europäischer Rechnungshof auf der Grundlage von Daten der Europäischen Kommission und der 
CINEA. 

73 Der Hof wählte in jedem der beiden von ihm besuchten Mitgliedstaaten zwei 
EU-Projekte aus. Trotz einiger Erfolge wurde im Rahmen dieser Projekte nicht 
nachgewiesen, dass sie die Meeresverschmutzung durch Schiffe in großem Umfang 
verringern würden (siehe Anhang VI). Weder die Kommission noch die Mitgliedstaaten 
hatten einen umfassenden Überblick über die Ergebnisse, die mit EU-finanzierten 
Projekten im Bereich der Meeresverschmutzung durch Schiffe erzielt wurden. 
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Der EU-Rahmen für die Überwachung der 
Meeresverschmutzung durch Schiffe unterliegt 
Einschränkungen 

74 Die Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie von 2008 verpflichtete die Mitgliedstaaten, 
regional koordinierte Strategien und Maßnahmen zur Bewertung, Steuerung und 
Verringerung der Auswirkungen menschlicher Tätigkeiten auf die Meeresumwelt, 
einschließlich der Meeresverschmutzung durch Schiffe, zu entwickeln. Die 
Mitgliedstaaten mussten Überwachungsprogramme zur Bewertung des 
Umweltzustands ihrer Meeresgewässer aufstellen und durchführen und diese der 
Kommission übermitteln, damit die Kommission bewerten konnte, ob die Programme 
geeignet waren, einen guten Umweltzustand zu erreichen oder aufrechtzuerhalten. 

75 Der Hof untersuchte, ob die Kommission und die Mitgliedstaaten den 
Umweltzustand der EU-Meere wirksam überwachten und vergleichbare Ergebnisse 
meldeten. Er hat überprüft, ob 

o Daten zur Meeresverschmutzung durch Schiffe vorlagen und vollständig waren; 

o die Kommission Kriterien und methodische Standards zur Bewertung des guten 
Umweltzustands der Meere der EU festgelegt hat, die Mitgliedstaaten diese 
anwandten und durch die Zusammenarbeit untereinander sicherstellten, dass die 
Bewertungsmethoden in der gesamten Meeresregion oder -unterregion kohärent 
waren; 

o die Mitgliedstaaten der Kommission ihre Bewertung bezüglich des guten 
Umweltzustands auf Ebene der Meeresregion oder -unterregion mitteilten. 

Es gibt nur wenige Informationen über die Verschmutzung von 
Meerwasser durch Schiffe und über von Schiffen stammende Abfälle im 
Meer 

76 Gemäß der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie müssen die Mitgliedstaaten 
anhand der qualitativen "Deskriptoren", einschließlich derjenigen für Schadstoffe 
(d. h. "Deskriptor 8") und für Abfälle im Meer (d. h. "Deskriptor 10"), bestimmen, ob 
ein guter Umweltzustand erreicht wurde. Ferner verpflichtet die 
Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie die Mitgliedstaaten dazu, den Eintrag von Stoffen 
aus bestimmten Quellen wie Schiffen in die Meeresumwelt zu verringern. 
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77 Der Deskriptor für Schadstoffe umfasst 45 Stoffe aus der Wasserrahmenrichtlinie 
und einige weitere Schadstoffe, die auf Ebene der Mitgliedstaaten, z. B. im Rahmen 
der regionalen Zusammenarbeit, ausgewählt wurden. Insgesamt deckt dies nur einen 
sehr kleinen Teil der 6 000 Substanzen ab, die mehr als 99 % der Gesamtmenge der 
weltweit auf dem Markt vorhandenen Chemikalien ausmachen. Wissenschaftler sind 
der Ansicht, dass es sich lohnen würde, andere Schadstoffe zu überwachen. 

78 Die Kommission und die Behörden der vom Hof besuchten Mitgliedstaaten 
berichteten, dass es nur selten möglich ist, den Anteil der überwachten Schadstoffe 
auf die jeweiligen Quellen zurückzuführen, da bei den meisten Stoffen viele Faktoren 
zur Verschmutzung beitragen (Industrie, Verbraucher, Ölplattformen, frühere 
Einbringungsorte, Schiffe usw.). 

79 Die Menge der von Schiffen verursachten Abfälle im Meer ist weitgehend 
unbekannt. Schätzungen der Europäischen Umweltagentur zufolge stammen 80 % 
der Abfälle im Meer vom Land und 20 % vom Meer. Im Umweltbericht über den 
europäischen Seeverkehr 2025 quantifizieren die EUA und die EMSA den Anteil der 
durch maritime Tätigkeiten verursachten Abfälle an den Stränden der EU auf 16 %, 
darunter 11,2 % Abfälle aus "Fischerei und mariner Aquakultur" und 1,8 % aus der 
"Schifffahrt". Es gibt keine derart umfassenden Informationen über Abfälle am 
Meeresboden oder schwimmende Abfälle im Meer. 

80 Die verfügbaren Informationen über Abfälle und Schadstoffe im Meer sind häufig 
unvollständig oder veraltet. Aus Abbildung 1 und Abbildung 2 zum Gesamtzustand der 
Verschmutzung in den Meeren der EU geht hervor, dass bei der Datenerhebung in 
vielen Bereichen Lücken bestehen. Die Mitgliedstaaten mussten einen neuen 
Datensatz für den Sechsjahreszeitraum 2016–2021 erstellen, der bis Oktober 2024 
vorliegen sollte, und bis Dezember 2024 hatten fünf Mitgliedstaaten ihre Datensätze 
gemeldet. 

Nicht vergleichbare und unvollständige Methoden und Schwellenwerte 
beeinträchtigten die Überwachung und die Berichterstattung 

81 Ein Beschluss der Kommission aus dem Jahr 2017 über den guten Umweltzustand 
ersetzte einen früheren Beschluss aus dem Jahr 2010 und sollte zu klareren, 
einfacheren, präziseren, kohärenteren und vergleichbaren Kriterien und methodischen 
Standards für die Bewertung des guten Umweltzustands der Meere der EU führen. Die 
Mitgliedstaaten legen den Beschluss jedoch jeweils auf ihre eigene Weise aus, was zu 
unterschiedlichen Ansätzen und Wissenslücken führt. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32000L0060
https://www.who.int/tools/compendium-on-health-and-environment/chemicals
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969723040482
https://www.eea.europa.eu/publications/european-marine-litter-assessment/from-source-to-sea-the
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32017D0848&qid=1737456887251
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0477(01)
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85 In Bezug auf Abfälle im Meer werden von den EU-Mitgliedstaaten und in den 
regionalen Meeresübereinkommen OSPAR und HELCOM nun ähnliche Schwellenwerte 
für die Überwachung von Strandmüll verwendet (siehe Anhang IV). Der Zustand ist 
"gut", wenn es weniger als 20 Abfallobjekte pro 100 Meter Strand gibt. Es gibt jedoch 
noch immer keinen einheitlichen Schwellenwert für Abfälle am Meeresboden, 
während schwimmende Makroabfälle derzeit anhand unterschiedlicher Methoden 
überwacht werden.  

86 Die in der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie zur Überwachung von Abfällen im 
Meer vorgesehenen Zeiträume sind je nach Meeresregion unterschiedlich. Die 
OSPAR-Kommission hat die Situation in Bezug auf Strandmüll für den Nordostatlantik 
von 2018 bis 2020 und die aktuellen Trends von 2015 bis 2020 bewertet. Die HELCOM 
analysierte die Situation in Bezug auf Strandmüll für den Zeitraum 2016–2021. Die 
Europäische Kommission hat eine technische Gruppe für Abfälle im Meer eingesetzt, 
die 2023 die Leitlinien für die Überwachung von Abfällen im Meer in den europäischen 
Meeren aktualisiert hat, um die Überwachung der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie 
in allen Mitgliedstaaten weiter zu harmonisieren. 

Lücken und Inkongruenzen bei den Meldeinstrumenten 

87 Die Mitgliedstaaten erheben Daten über den Umweltzustand ihrer Meere. Sie 
teilen der Kommission ihre allgemeinen Bewertungen darüber mit, ob ein guter 
Umweltzustand erreicht wurde oder nicht. Die Kommission erleichtert den Austausch 
zwischen nationalen Experten, nimmt aber keine Überprüfung der zugrunde liegenden 
Daten und Methoden vor, die von den nationalen Behörden verwendet werden. 

88 In der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie ist vorgesehen, dass über die Erreichung 
eines guten Umweltzustands detailliert Bericht erstattet wird. Die JRC veröffentlichte 
in ihrer Analyse der Berichte der Mitgliedstaaten für 2018 einige detaillierte 
Informationen, zog jedoch insgesamt keinen Schluss, ob ein gegebener Mitgliedstaat 
einen guten Umweltzustand in Bezug auf Schadstoffe und Abfälle im Meer erreicht 
hatte oder nicht. Daten aus späteren Berichten (von 2024) lagen zum Zeitpunkt der 
Prüfung des Hofes nicht vor. 

89 Für ihre Berichterstattung an die Europäische Umweltagentur gemäß der 
Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie müssen die Mitgliedstaaten Reportnet, eine 
elektronische Meldeplattform für Umwelt- und Klimadaten, nutzen. Informationen zur 
Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie sind im zentralen EIONET-Datenspeicher zu finden, 
der Teil der Reportnet-Plattform ist. 

https://mcc.jrc.ec.europa.eu/main/dev.py?N=41&O=454
https://www.ospar.org/work-areas/eiha/marine-litter/assessment-of-marine-litter/beach-litter
https://indicators.helcom.fi/indicator/beach-litter/
https://oap.ospar.org/en/ospar-assessments/quality-status-reports/qsr-2023/indicator-assessments/beach-litter/
https://indicators.helcom.fi/indicator/beach-litter/#:%7E:text=4.1%20Status%20evaluation-,The%20status%20evaluation%20of%20marine%20beach%20litter%20in%20the%20Baltic,and%20therefore%20cannot%20be%20assessed.
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC133594
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC133594
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC124588
https://reportnet.europa.eu/public/dataflows
https://cdr.eionet.europa.eu/
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90 Darüber hinaus werden über zwei EU-Tools Informationen über 
Meeresverschmutzung öffentlich bereitgestellt: 

o Das Meerwasserinformationssystem für Europa (Marine Water Information 
System for Europe, WISE Marine), das von der Europäischen Umweltagentur 
betrieben wird, ist ein Portal für den Austausch von Informationen über die 
Meeresumwelt auf europäischer Ebene. Auf der Website von WISE Marine 
werden die von den Mitgliedstaaten über Reportnet gemeldeten Daten zur 
Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie sowie Daten aus anderen Quellen angezeigt. 

o Das Europäische Meeresbeobachtungs- und Meeresdatennetz (EMODnet), 
das von der Kommission finanziert und verwaltet wird, ist eine Quelle für 
Meeresdaten, Metadaten und damit zusammenhängende Datenprodukte. 

91 Der Hof stellte fest, dass einige der im WISE Marine-Dashboard angezeigten 
Informationen darüber, ob ein guter Umweltzustand erreicht wurde oder nicht, nicht 
immer bestimmten wissenschaftlichen Bewertungen durch nationale Stellen oder die 
JRC entsprachen. Dies gilt beispielsweise für Belgien und Frankreich in Bezug auf 
Abfälle im Meer.  

92 EMODnet enthält Strandmülldaten aus der Berichterstattung gemäß der 
Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie und aus anderen Quellen, Daten über Abfälle am 
Meeresboden aus Tätigkeiten zur Bergung von Abfällen mithilfe von Schleppnetzen, 
und Mikromülldaten. Der Bereich, auf den sich die Daten erstrecken, ist jedoch 
begrenzt. Interessenträger wie Behörden der Mitgliedstaaten können Meeresdaten auf 
freiwilliger Basis in EMODnet eingeben. Der unverbindliche Charakter der 
Berichterstattung an EMODnet führt zu Datenlücken. Im Bericht über die Umsetzung 
der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie aus dem Jahr 2020 sowie in einer Bewertung 
der Kommission aus dem Jahr 2023 wurde hervorgehoben, dass es keinen 
systematischen Datenaustausch zwischen EMODnet und WISE Marine gab, und es 
wurde empfohlen, die Informationen in den beiden Datenbanken besser aufeinander 
abzustimmen und zu organisieren.  

https://water.europa.eu/marine
https://emodnet.ec.europa.eu/en
https://water.europa.eu/marine/data-maps-and-tools/msfd-reporting-information-products/ges-assessment-dashboards/ges-marine_waters
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC124701
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0259
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0259
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023SC0281
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023SC0281
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Schlussfolgerungen und Empfehlungen 
93 Insgesamt stellte der Hof fest, dass sich die EU-Vorschriften zur Bekämpfung der 
Meeresverschmutzung durch Schiffe verbessert haben, die Umsetzung und 
Durchsetzung jedoch Schwachstellen aufwiesen und die Daten nicht ausreichten, um 
die Ergebnisse zu messen. 

94 Internationale Vorschriften wurden in EU-Recht umgesetzt, was zu ihrer 
ordnungsgemäßen Durchsetzung beiträgt – unabhängig davon, ob die Mitgliedstaaten 
Vertragsparteien der IMO-Übereinkommen sind oder nicht. Die Kommission ergreift 
Maßnahmen, um Lücken in Bezug auf verbleibende Verschmutzungsrisiken zu 
schließen, z. B. in Bezug auf das Abwracken und Recycling von Schiffen, den Verlust 
von Containern auf See, Schiffswracks, versenkte Munition und Abgaswäscher 
(Ziffern 19–40). 

95 Der Hof stellte fest, dass die Europäische Agentur für die Sicherheit des 
Seeverkehrs (EMSA) den Mitgliedstaaten nützliche Instrumente zur Bekämpfung der 
Meeresverschmutzung durch Schiffe an die Hand gegeben hat, dass das volle Potenzial 
dieser Instrumente aber nicht ausgeschöpft wurde. CleanSeaNet nutzt fortgeschrittene 
Satellitentechnologie, um mögliche Ölverschmutzungen zu erkennen, kann andere 
Schadstoffe jedoch nicht ähnlich gut erkennen. Die Mitgliedstaaten kontrollierten 
weniger als die Hälfte der von Satelliten ausgelösten CleanSeaNet-Warnmeldungen 
und bestätigten die Verschmutzung oft nicht durch Kontrollen vor Ort (Ziffern 43–51). 
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Empfehlung 1 – Funktionsweise und Wirksamkeit der 
Instrumente der EMSA verbessern, die der Warnung vor 
Verschmutzungen dienen 

Die Kommission sollte mit Unterstützung der EMSA 

a) Leitlinien für die Mitgliedstaaten in Bezug auf zu ergreifende Maßnahmen 
bereitstellen und Berichterstattungspflichten im Zusammenhang mit 
CleanSeaNet-Warnmeldungen einführen; 

b) Technologie und Methodik für Warnmeldungen zu anderen Schadstoffen als Öl 
entwickeln;  

c) die Zuverlässigkeit der Verschmutzungswarnungen der EMSA bewerten und der 
Frage nachgehen, ob die Maßnahmen der Mitgliedstaaten als Reaktion auf die 
Warnmeldungen wirksam sind. 

Zieldatum für die Umsetzung: 2027 

96 Die Umsetzung und die Durchsetzung der EU-Vorschriften zur Kontrolle und 
Vermeidung von Umweltverschmutzung durch Schiffe weisen nach wie vor Mängel 
auf. Die Besuche der EMSA in den Mitgliedstaaten konzentrierten sich zwischen 2012 
und 2022 auf die Richtlinie über die Hafenstaatkontrolle. Die Mitgliedstaaten haben 
ihre Zielvorgaben für Überprüfungen im Rahmen der Richtlinie über 
Hafenauffangeinrichtungen nach wie vor häufig nicht erreicht, und einige 
Mitgliedstaaten sind ihrer jährlichen Überprüfungspflicht gemäß der Richtlinie über die 
Hafenstaatkontrolle nicht nachgekommen. Die Art und Weise, wie Strafen und 
Sanktionen festgelegt und angewandt wurden, variierte von Mitgliedstaat zu 
Mitgliedstaat (Ziffern 52–63). 

Empfehlung 2 – Die Überwachung der gemäß den 
EU-Richtlinien vorgeschriebenen mitgliedstaatlichen Kontrollen 
verstärken 

Die Kommission sollte mit Unterstützung der EMSA darauf hinwirken, dass die 
Mitgliedstaaten ihre Berichterstattung über die Einhaltung der Anforderungen der 
EU-Richtlinien zur Durchführung von Kontrollen und zur Verhängung von Strafen oder 
Sanktionen verbessern, z. B. durch Festlegung von Fristen für die Berichterstattung, 
Berichtsformaten und Indikatoren. 

Zieldatum für die Umsetzung: 2028 
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97 Weder die Kommission noch die vom Hof besuchten Mitgliedstaaten konnten 
genau angeben, welche Beträge aus dem EU-Haushalt zur Bekämpfung der 
Meeresverschmutzung in der EU verwendet wurden. Sie hatten weder einen Überblick 
über die erzielten Ergebnisse noch darüber, wie sie in größerem Maßstab genutzt 
werden könnten (Ziffern 71–73). 

Empfehlung 3 – Probleme beim Ausbau EU-finanzierter 
Projekte weiterverfolgen 

Die Kommission sollte gemeinsam mit den Mitgliedstaaten Probleme weiterverfolgen, 
die im Zusammenhang mit dem Ausbau EU-finanzierter Projekte zur Bekämpfung von 
Meeresverschmutzung durch Schiffe stehen. 

Zieldatum für die Umsetzung: 2026 

98 Im Zuge der Prüfung des Hofes wurde aufgezeigt, dass der EU-Rahmen für die 
Überwachung der Meeresverschmutzung durch Schiffe Einschränkungen unterliegt. 
Auf EU-Ebene festgelegte Indikatoren für die Meeresumwelt (d. h. Deskriptoren gemäß 
der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie) könnten verwendet werden, um die 
Meeresverschmutzung durch Schiffe zu überprüfen, sie können Schadstoffe und 
Abfälle im Meer jedoch nur selten auf ihre Quelle zurückführen. Darüber hinaus sind 
die Schwellenwerte und Überwachungsmethoden zwischen den Mitgliedstaaten nicht 
vollständig harmonisiert, was zu Unterschieden bei der Überwachung und 
Berichterstattung über die Ergebnisse führt. Der Hof stellte auch Lücken und 
Inkongruenzen bei den Plattformen fest, die Daten über die Qualität des Meerwassers 
melden, wodurch die Zuverlässigkeit der Daten beeinträchtigt wurde (Ziffern 76–92). 
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Empfehlung 4 – Die Berichterstattung und Überwachung im 
Hinblick auf den Umweltzustand von Meeresgewässern 
verbessern 

Die Kommission sollte die von den Mitgliedstaaten vorgenommene Überwachung in 
Bezug auf Schadstoffe und Abfälle im Meer sowie die entsprechende Berichterstattung 
an die Kommission stärker vereinheitlichen. Dazu gehört auch der Zugang zu 
vergleichbaren zugrunde liegenden Daten, um die Fortschritte beim Zustand der 
Meeresumwelt besser messen zu können. 

Zieldatum für die Umsetzung: 2027 

Dieser Bericht wurde von Kammer I unter Vorsitz von Frau Joëlle Elvinger, Mitglied des 
Rechnungshofs, in ihrer Sitzung vom 15. Januar 2025 in Luxemburg angenommen. 

 Für den Rechnungshof 

 

 Tony Murphy 
 Präsident 
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Anhänge 

Anhang I – Berichte des Hofes über vom Land ausgehende 
Verschmutzung 
Sonderbericht 02/2025: "Umweltbelastung in den Städten der EU: Sauberere Luft, aber 
immer noch zu viel Lärm" 

Analyse 02/2023: "EU-Maßnahmen für den Umgang mit der zunehmend großen 
Menge an gefährlichem Abfall" 

Sonderbericht 12/2021: "Das Verursacherprinzip: uneinheitliche Anwendung im 
Rahmen der umweltpolitischen Strategien und Maßnahmen der EU" 

Analyse 04/2021: "Elektronikabfall: Maßnahmen der EU und aktuelle 
Herausforderungen" 

Sonderbericht 05/2020: "Nachhaltige Verwendung von Pflanzenschutzmitteln: 
begrenzter Fortschritt bei der Messung und Verringerung von Risiken" 

Analyse 04/2020: "EU-Maßnahmen zur Lösung des Problems der Kunststoffabfälle"  

https://www.eca.europa.eu/ECAPublications/SR-2025-02/SR-2025-02_DE.pdf
https://www.eca.europa.eu/ECAPublications/SR-2025-02/SR-2025-02_DE.pdf
https://www.eca.europa.eu/ECAPublications/SR-2025-02/SR-2025-02_DE.pdf
https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/rw23_02/rw_hazardous_waste_de.pdf
https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/rw23_02/rw_hazardous_waste_de.pdf
https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/rw23_02/rw_hazardous_waste_de.pdf
https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/sr21_12/sr_polluter_pays_principle_de.pdf
https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/sr21_12/sr_polluter_pays_principle_de.pdf
https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/sr21_12/sr_polluter_pays_principle_de.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RW21_04/RW_Electronic_Waste_DE.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RW21_04/RW_Electronic_Waste_DE.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RW21_04/RW_Electronic_Waste_DE.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_05/SR_Pesticides_DE.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_05/SR_Pesticides_DE.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_05/SR_Pesticides_DE.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RW20_04/RW_Plastic_waste_DE.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RW20_04/RW_Plastic_waste_DE.pdf
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Anhang II – Wichtigste internationale Rechtsvorschriften zur 
Bekämpfung der Meeresverschmutzung durch Schiffe 
o Das Londoner Übereinkommen von 1972 befasst sich mit der Verhütung von 

Meeresverschmutzung durch das Einbringen von Abfällen und anderen Stoffen 
auf See. Es wurde durch das zugehörige Protokoll von 1996 ergänzt. 

o Das Internationale Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung 
durch Schiffe (MARPOL) von 1973 und das Protokoll von 1978 zu diesem 
Übereinkommen enthalten Vorschriften und Normen zur Bekämpfung der 
Verschmutzung aus verschiedenen Quellen, darunter Öl, Chemikalien, Abwasser, 
Müll und Luftemissionen. 

o Das Internationale Übereinkommen zum Schutz des menschlichen Lebens auf See 
(SOLAS) von 1974 befasst sich mit der Sicherheit von Handelsschiffen und legt 
Mindeststandards für den Bau, die Ausrüstung und den Betrieb solcher Schiffe 
fest. 

o Das Internationale Übereinkommen über Verbots- und 
Beschränkungsmaßnahmen für schädliche Bewuchsschutzsysteme von Schiffen 
(AFS-Übereinkommen) von 2001 verbietet die Verwendung schädlicher 
zinnorganischer Stoffe in Bewuchsschutzfarben, die auf Schiffen verwendet 
werden. 

o Das Nairobi-Übereinkommen von 2007 enthält Vorschriften über die Beseitigung 
von Wracks, die sich nachteilig auf die Meeresumwelt auswirken können. 

o Das internationale Übereinkommen von Hongkong über das sichere und 
umweltverträgliche Recycling von Schiffen von 2009 regelt den sicheren und 
umweltverträglichen Betrieb von Abwrackeinrichtungen.  

https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/OurWork/Environment/Documents/LC1972.pdf
https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/OurWork/Environment/Documents/PROTOCOLAmended2006.pdf
https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/KnowledgeCentre/ConferencesMeetings/Documents/MARPOL%201973%20-%20Final%20Act%20and%20Convention.pdf
https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/KnowledgeCentre/ConferencesMeetings/Documents/MARPOL%201973%20-%20Final%20Act%20and%20Convention.pdf
https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/KnowledgeCentre/ConferencesMeetings/Documents/MARPOL%20Protocol%20of%201978.pdf
http://www.archive.org/stream/textofconvention00inte#page/n5/mode/2up
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/236102/8284.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/236102/8284.pdf
https://www.imo.org/en/About/Conventions/Pages/Nairobi-International-Convention-on-the-Removal-of-Wrecks.aspx
https://www.imo.org/en/About/Conventions/Pages/The-Hong-Kong-International-Convention-for-the-Safe-and-Environmentally-Sound-Recycling-of-Ships.aspx
https://www.imo.org/en/About/Conventions/Pages/The-Hong-Kong-International-Convention-for-the-Safe-and-Environmentally-Sound-Recycling-of-Ships.aspx
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Anhang III – Wichtigste Rechtsvorschriften der EU zur 
Bekämpfung der Meeresverschmutzung durch Schiffe 
o Die Richtlinie 2005/35/EG über die Meeresverschmutzung durch Schiffe und die 

Einführung von Sanktionen für Verstöße hat zum Ziel, internationale Normen für 
die Meeresverschmutzung durch Schiffe in das EU-Recht aufzunehmen und 
sicherzustellen, dass gegen diejenigen, die für Einleitungen von Schadstoffen 
verantwortlich sind, angemessene – auch strafrechtliche – Sanktionen verhängt 
werden. Seit 2024 fallen die strafrechtlichen Sanktionen für 
Meeresverschmutzung durch Schiffe unter die Richtlinie (EU) 2024/1203 über den 
strafrechtlichen Schutz der Umwelt. 

o Richtlinie 2008/56/EG zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der 
Gemeinschaft im Bereich der Meeresumwelt. 

o In der Richtlinie 2009/16/EG über die Hafenstaatkontrolle sind gemeinsame 
Kriterien für die Kontrolle von Schiffen durch den Hafenstaat sowie einheitliche 
Verfahren für die Überprüfung und das Festhalten von Schiffen festgelegt. 

o In der Richtlinie 2009/18/EG über Unfälle auf See sind Grundsätze für die 
Untersuchung von Unfällen im Seeverkehr festgelegt.  

o Mit der Richtlinie 2009/21/EG über die Erfüllung der Flaggenstaatpflichten soll die 
Verschmutzung durch Schiffe, die die Flagge eines Mitgliedstaats führen, 
verhindert werden. 

o Die Richtlinie (EU) 2019/883 über Hafenauffangeinrichtungen verpflichtet die 
Mitgliedstaaten, Hafenauffangeinrichtungen für die verschiedenen Arten von 
Schiffsabfällen – darunter Ölreste, Müll, Abwasser und Ladungsrückstände – 
einzurichten. 

o Richtlinie (EU) 2019/904 über die Verringerung der Auswirkungen bestimmter 
Kunststoffprodukte auf die Umwelt. 

o Mit der Verordnung (EG) Nr. 1406/2002 wurde eine Europäische Agentur für die 
Sicherheit des Seeverkehrs (EMSA) errichtet, um ein hohes, einheitliches und 
effektives Niveau bei der Sicherheit im Seeverkehr zu gewährleisten und 
Verschmutzung durch Schiffe in der EU zu verhindern. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32005L0035
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2024/1203/oj?locale=de
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0056
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0016
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0018&qid=1737454635998
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0021&qid=1737727057465
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32019L0883&qid=1737452852330
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32019L0904&qid=1737456592434
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32002R1406&qid=1737474101987
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o Die Verordnung (EG) Nr. 782/2003 über das Verbot zinnorganischer 
Verbindungen auf Schiffen zielt darauf ab, schädliche Auswirkungen 
zinnorganischer Verbindungen, die als aktive Biozide in Bewuchsschutzsystemen 
auf Schiffen verwendet werden, auf die Meeresumwelt und die menschliche 
Gesundheit zu verringern oder zu beseitigen. 

o Mit der Verordnung (EU) Nr. 1257/2013 über das Recycling von Schiffen soll 
sichergestellt werden, dass gefährliche Abfälle, die bei diesem Recycling anfallen, 
umweltgerecht behandelt werden.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32003R0782
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1257
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Anhang IV – Multilaterale Kooperationsmechanismen 

 
* Beschluss (EU) 2020/722 des Rates (ABl. L 171 vom 2.6.2020, S. 4–5). 

Quelle: Europäischer Rechnungshof. 
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Anhang V – Ratifizierung der wichtigsten IMO-Übereinkommen und -Protokolle zur Bekämpfung der 
Meeresverschmutzung durch Schiffe durch die EU-Mitgliedstaaten, mit Gesamtzahlen 

 
Quelle: Europäischer Rechnungshof. 

Stand:
30. September 2024
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Anhang VI – Ausgewählte Projekte in den vom Hof besuchten 
Mitgliedstaaten 

Ziele Erreichtes 

Projekt INDIGO, Interreg France England, 2,9 Millionen Euro 

Verringerung der von Fischerei und 
Aquakultur verursachten Verschmutzung 
der Meere durch Kunststoffe durch 

o Entwicklung der ersten in den 
Meeren der EU biologisch 
abbaubaren Fanggeräte 

o Auffinden bereits verloren 
gegangener Fanggeräte und 
Verbesserung des Recyclings von 
ausgemusterten Fanggeräten  

Die EU-Finanzierung ermöglichte die 
Entwicklung eines Prototyps eines 
biologisch abbaubaren Muschelnetzes. 
Da es weder eine Branchenstruktur für 
die Sammlung und das Recycling von 
Fanggeräten noch eine industrielle Basis 
mit Fachwissen im Weben von Netzen 
gibt, war eine industrielle Produktion 
nicht möglich. 

Projekt FIRENOR, Frankreich, EMFF, 57 000 Euro 

o Untersuchung der technischen und 
wirtschaftlichen Machbarkeit eines 
Recyclingsektors für gebrauchte 
Fanggeräte in der Normandie 

o Bereitstellung von 
Schlüsselindikatoren für die 
Einführung einer erweiterten 
Herstellerverantwortung für 
Fanggeräte auf nationaler Ebene 

FIRENOR sammelte 26 Tonnen 
Fanggerät-Abfälle in drei Pilothäfen in 
der Normandie. Nach dem Auslaufen 
von FIRENOR stellte ein Hafen die 
Sammlung von Fanggerät-Abfällen ein, 
ein Hafen sammelte weiterhin 
Fanggeräte, während der dritte Hafen 
lediglich die Sammlung feiner Netze 
fortsetzte – diese Art von Netzen hatte 
er bereits vor dem Projekt FIRENOR 
gesammelt. 

Projekt HISEA: acht Partner aus acht Ländern; Horizont 2020; Gesamtkosten: 
2,4 Millionen Euro, EU-Beitrag: 1,9 Millionen Euro 

Entwicklung neuartiger 
Copernicus-basierter nachgelagerter 
Dienste, die Copernicus-Marine- und 
Landdienstleistungsprodukte 
einschließlich 
Verschmutzungswarnungen sowie 
Klimadienstleistungsprodukte, lokale 
Überwachungsdaten und fortschrittliche 
Modellierung in den integrierten Dienst 
integrieren und einen Mehrwert für die 
potenziellen Nutzer der 
Copernicus-Daten darstellen. 

Das Projekt führte zur Entwicklung einer 
Plattform, die nach wie vor in Betrieb ist 
und von Häfen (in Portugal und 
Brasilien) genutzt wird. Sie wird auch für 
die (durch Horizont Europa 
kofinanzierten) Projekte UNITED und 
ULTFARMS genutzt. 

https://indigo-interregproject.eu/en/about-indigo/objectives/
https://www.smel.fr/2022/02/04/firenor-vers-un-recyclage-des-engins-de-peche-usages-en-normandie/
https://www.smel.fr/2022/02/04/firenor-vers-un-recyclage-des-engins-de-peche-usages-en-normandie/
https://www.smel.fr/2022/02/04/firenor-vers-un-recyclage-des-engins-de-peche-usages-en-normandie/
https://www.smel.fr/2022/02/04/firenor-vers-un-recyclage-des-engins-de-peche-usages-en-normandie/
https://hiseaproject.com/
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Ziele Erreichtes 

Projekt SEACLEAR: acht Partner aus fünf Ländern; Horizont 2020; Gesamtkosten / 
EU-Beitrag: 5,0 Millionen Euro 

Entwicklung autonomer Roboter für die 
Unterwassersammlung kleinerer 
Mengen von Müll unter Verwendung 
neuer Systeme zur Kartierung, 
Klassifizierung und Sammlung. SEACLEAR 
konzentrierte sich insbesondere auf den 
Aufbau einer gemischten Flotte aus 
unbemannten Unterwasser-, 
Oberflächen- und Luftfahrzeugen, um 
Müll auf dem Meeresboden zu finden 
und einzusammeln. 

Das Projekt lief zum Zeitpunkt des 
Prüfbesuchs des Hofes noch; die 
abschließende Berichterstattung war 
nicht verfügbar und die endgültige 
Demonstration sollte erst kurz vor 
Jahresende 2023 stattfinden. Der 
Projektträger stieß auf Probleme, 
insbesondere in Bezug auf Schnittstellen, 
Bilderkennung (Sensorqualität, 
spiegelnde Wasseroberfläche), 
Daten- und Stromkabel (z. B. Wind- und 
Strömungsanfälligkeit), Lokalisierung des 
Mülls, Autonomie der Geräte und 
heterogene Einsatzgebiete. 

  

https://www.seaclear-project.eu/
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Abkürzungen und Akronyme 
EMSA: Europäische Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs 

EUA: Europäische Umweltagentur 

HELCOM: Kommission zum Schutz der Meeresumwelt des Ostseegebiets, auch als 
Helsinki-Kommission bekannt 

IMO: International Maritime Organization (Internationale 
Seeschifffahrts-Organisation) 

JRC: Joint Research Centre (Gemeinsame Forschungsstelle) 

LIFE: L’Instrument Financier pour l’Environnement (Finanzierungsinstrument für die 
Umwelt) 

MARPOL: Internationales Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung 
durch Schiffe 

OSPAR: Übereinkommen zum Schutz der Meeresumwelt des Nordostatlantiks 

TBT: Tributylzinn 
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Antworten der Kommission 
 

 

https://www.eca.europa.eu/de/publications/sr-2025-06 

 

 

 

 

 

 

Zeitschiene 
 

 

https://www.eca.europa.eu/de/publications/sr-2025-06 

 

  

https://www.eca.europa.eu/de/publications/sr-2025-06
https://www.eca.europa.eu/de/publications/sr-2025-06
https://www.eca.europa.eu/de/publications/sr-2025-06
https://www.eca.europa.eu/de/publications/sr-2025-06
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Prüfungsteam 
Die Sonderberichte des Hofes enthalten die Ergebnisse seiner Prüfungen zu 
Politikbereichen und Programmen der Europäischen Union oder zu Fragen des 
Finanzmanagements in spezifischen Haushaltsbereichen. Bei der Auswahl und 
Gestaltung dieser Prüfungsaufgaben ist der Rechnungshof darauf bedacht, maximale 
Wirkung dadurch zu erzielen, dass er die Risiken für die Wirtschaftlichkeit oder 
Regelkonformität, die Höhe der betreffenden Einnahmen oder Ausgaben, künftige 
Entwicklungen sowie das politische und öffentliche Interesse abwägt. 

Diese Wirtschaftlichkeitsprüfung wurde von Prüfungskammer I "Nachhaltige Nutzung 
natürlicher Ressourcen" unter Vorsitz von Joëlle Elvinger, Mitglied des Hofes, 
durchgeführt. Die Prüfung stand unter der Leitung von Nikolaos Milionis, Mitglied des 
Hofes. Herr Milionis wurde unterstützt von seinem Kabinettchef Kristian Sniter, der 
Attachée Katarzyna Radecka-Moroz, dem Leitenden Manager Emmanuel Rauch, dem 
stellvertretenden Aufgabenleiter Jan Huth sowie der Prüferin Monika Dedicova. 
Stamatis Kalogirou und Viktor Popov leisteten Unterstützung bei der Datenanalyse. 
Jennifer Schofield und Laura Mcmillan leisteten sprachliche Unterstützung. 

 
Von links nach rechts: Viktor Popov, Kristian Sniter, Emmanuel Rauch, 
Nikolaos Milionis, Monika Dedicova, Jan Huth.
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Eine zusätzliche Genehmigung muss eingeholt werden, falls ein bestimmter Inhalt 
identifizierbare Privatpersonen zeigt, z. B. Fotos von Bediensteten des Hofes, oder 
Werke Dritter enthält. 

Wird eine solche Genehmigung eingeholt, so hebt sie die vorstehende allgemeine 
Genehmigung auf und ersetzt sie; auf etwaige Nutzungsbeschränkungen wird 
ausdrücklich hingewiesen. 

Um Inhalte zu verwenden oder wiederzugeben, an denen die EU keine Urheberrechte 
hat, kann es erforderlich sein, eine Genehmigung direkt bei den 
Urheberrechtsinhabern einzuholen. 

Abbildung 1 – © EUA, "Contamination of Europe's seas", veröffentlicht 2019 mit 
Daten, die in erster Linie aus den Jahren 2008–2017 stammen, aber auch unter 
Verwendung älterer Daten. Eingesehen am 21. November 2024 (Karte vom 
Europäischen Rechnungshof geändert). 

Abbildung 2 – © EUA, "Assessment of marine litter in all four regional seas", 
2010−2021, veröffentlicht 2023. Eingesehen am 21. November 2024 (Karte vom 
Europäischen Rechnungshof geändert). 

Abbildung 3 – Bildsymbole von Containern, Form des Schiffes – @ Adobe Stock: Flash 
Vector; photoplotnikov; ONYXpri. 

Abbildung 8 – © HELCOM Map and data service. Datensatz: gefährliche Wracks in der 
Ostsee, zuletzt aktualisiert am 22. Juni 2023. 

https://www.eca.europa.eu/de/Pages/Transparency-portal-home.aspx
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


  

 

Abbildung 9 – © OSPAR Data and Information Management System (Datensatz OSPAR 
"Encounters with Munitions 1999–2021" (Munitionsfunde 1999–2021)) und 
© HELCOM Map and data service (Datensatz "Chemical weapons dumpsites in the 
Baltic Sea" (Gebiete, in denen chemische Waffen in der Ostsee verklappt wurden) 
sowie Karte des Baltic Ordnance Safety Board zu dem Risiko, auf Seeminen zu treffen, 
die seit dem Ersten oder seit dem Zweiten Weltkrieg auf dem Meeresboden liegen). 

Abbildung 11 – © EMSA (2023), den französischen Behörden bereitgestellte Dienste 
eines ferngesteuerten Flugsystems (Foto unten rechts vom Europäischen 
Rechnungshof hinzugefügt.) 

Abbildung 12 – © EMSA, bis Ende 2024 geplante operative Dienste. 

Kasten 3 – © Tornero, V., Hanke, G., und MSFD Expert Network on Contaminants, 
"Marine chemical contaminants – support to the harmonization of MSFD D8 
methodological standards", 2019. 

Software oder Dokumente, die von gewerblichen Schutzrechten erfasst werden, wie 
Patenten, Marken, eingetragenen Mustern, Logos und Namen, sind von der 
Weiterverwendungspolitik des Hofes ausgenommen. 

Die Websites der Organe der Europäischen Union in der Domain "europa.eu" 
enthalten mitunter Links zu von Dritten betriebenen Websites. Da der Hof 
diesbezüglich keinerlei Kontrolle hat, sollten Sie deren Bestimmungen zum 
Datenschutz und zum Urheberrecht einsehen. 

Verwendung des Logos des Hofes 

Das Logo des Europäischen Rechnungshofs darf nicht ohne dessen vorherige 
Genehmigung verwendet werden. 
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ZITIERHINWEIS 

Europäischer Rechnungshof, Sonderbericht 06/2025: "EU-Politik zur Bekämpfung der 
durch Schiffe erzeugten Meeresverschmutzung: Noch nicht in ruhigen Gewässern", 
Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union, 2025. 

https://www.eca.europa.eu/de/publications/sr-2025-06


  

 

 

 

Die EU hat ein Null-Schadstoff-Ziel für Wasser bis 2030 festgelegt. Vor 
diesem Hintergrund bewertete der Hof die EU-Maßnahmen zur 
Bekämpfung der Meeresverschmutzung durch Schiffe. Insgesamt sind 
Verbesserungen bei den EU-Vorschriften zu verzeichnen, doch 
bestanden Mängel hinsichtlich der Umsetzung, und die Daten reichten 
nicht aus, um die Ergebnisse zu messen.  

Zwar hat die Europäische Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs 
nützliche Instrumente entwickelt, doch haben die Mitgliedstaaten deren 
volles Potenzial nicht ausgeschöpft. Häufig haben sie ihre verbindlichen 
Ziele für Schiffsüberprüfungen nicht erreicht. Es gab keinen Überblick 
über die mit EU-finanzierten Projekten erzielten Ergebnisse oder über 
die Optionen für einen Ausbau. Schließlich war die Überwachung der 
Meeresverschmutzung durch Schiffe nicht angemessen. 

Die Empfehlungen des Hofes zielen darauf ab, die Wirksamkeit der 
Instrumente, die der Warnung vor Verschmutzungen dienen, zu 
verbessern, die Zielvorgabe für die Überprüfung von Schiffen stärker zu 
überwachen, die Auswirkungen der EU-Finanzierung zu steigern und die 
Meeresverschmutzung besser zu messen. 

Sonderbericht des Europäischen Rechnungshofs gemäß Artikel 287 
Absatz 4 Unterabsatz 2 AEUV. 
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